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Öffentliche Bekanntmachung 

des Landratsamtes Ravensburg 

gemäß § 41 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 

 

das Landratsamt Ravensburg – untere Wasserbehörde – erlässt gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 Wassergesetz für 

Baden-Württemberg (WG) und § 35 S. 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) folgende  

I. A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 
 

1. Der wasserrechtliche Gemeingebrauch gemäß § 25 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 20 

Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) wird wie folgt beschränkt: 

 

Die Entnahme von Wasser mittels mechanischen oder elektrischen Pumpvorrichtungen aus 

oberirdischen Gewässern wird in allen Gemeinden des Landkreises Ravensburg untersagt. 

 

2. Für die Inhaber einer wasserrechtlichen Erlaubnis gilt das Wasserentnahmeverbot der Ziffer 1 

ebenfalls, sofern die Erlaubnis eine Inhalts- oder Nebenbestimmung enthält, die die Wasserentnahme 

in dem Zeitraum für unzulässig erklärt, in dem der Gemein- und Anliegergebrauch durch 

Allgemeinverfügung untersagt ist. 

 

3. Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag eine widerrufliche Ausnahme erteilen, wenn 

überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu 

einer unbilligen Härte führt. 

 

4. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung. Sie tritt außer Kraft 

mit Ablauf des 29.06.2026. 

 

 

II. R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g: 

 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt Ravensburg, Friedenstraße 6, 88212 Ravensburg zu 

erheben. 
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III. H i n w e i s e: 

 

1. Die Einhaltung des Entnahmeverbotes wird überwacht. Auf die Bußgeldvorschriften des 

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG und des § 126 Abs. 1 Nr. 4 WG wird hingewiesen. Bei Zuwiderhandlungen 

gegen diese Allgemeinverfügung können Bußgelder bis zu einer Höhe von 10.000 € verhängt werden. 

 

2. Das Entnahmeverbot gilt nicht für das Tränken von Vieh und Schöpfen mit Handgefäßen aus 

oberirdischen Gewässern. 

 

3. Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann beim Landratsamt Ravensburg Bau- und Umweltamt, 

SG Oberflächengewässer, Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg, Nordflügel, Zimmer-Nr. 328 während 

der üblichen Dienststunden eingesehen werden (vgl. § 41 Abs. 4 S. 2 LVwVfG). 

 

 

 

Ravensburg, den 28.05.2026 

 

Landratsamt Ravensburg 

- als untere Wasserbehörde -  

 

 

gez. Thomas Lötsch 

Dezernent Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum 
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